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Haltung der Bundesregierung zum Hungerstreik in der Türkei 

Am 21. Juli 1996 starb Aygün Ugur an den Folgen des Hungerstreiks in 
40 türkischen Gefängnissen. Die traurige - vorläufige - Bilanz nach Be-
endigung des 69 Tage langen bzw. über zweimonatigen Hungerstreiks, 
an dem sich über 2 000 linksorientierte politische Häftlinge beteiligten, 
sind bisher zwölf Tote. Bei zahlreichen der an dem Hungerstreik Betei-
ligten sind nachhaltige, irreversible gesundheitliche Schädigungen ein-
getreten. Nach Information der Tageszeitung Sabah vom 25. Juli 1996 hat 
die Bundesregierung am 24. Juli 1996 einerseits ihr Bedauern über den 
Tod der Hungerstreikenden (zu diesem Zeitpunkt zwei Tote) zum Aus-
druck gebracht, andererseits aber die Hungerstreikenden für selbst ver-
antwortlich erklärt und zur Beendigung des Hungerstreiks aufgefordert 
(vgl. Die Tageszeitung, 25. Juli 1996) und zudem betont, daß die Bun-
desrepublik Deutschland sich nicht in innertürkische Angelegenheiten 
einmische. Ebenso war (nach ddp vom 24. Juli 1996) die Meldung zu ver-
nehmen, die Bundesregierung habe die türkische Regierung über ihre 
Haltung unterrichtet. 

1. Aufgrund welcher Erkenntnisse forde rte die Bundesregierung laut 
Presseberichten vom 24./25. Juli 1996 die Inhaftierten zum Abbruch 
des Hungerstreiks auf? 

Die Bundesregierung hat die Hungerstreikaktion in den türkischen 
Justizvollzugsanstalten aufmerksam verfolgt. Sie hat sich bei ihrer 
Haltung zu der Aktion auf alle ihr zugänglichen Informationen ge-
stützt. 

2. In welchen Bereichen sollte nach Kenntnis der Bundesregierung eine 
Erleichterung der Haftbedingungen erfolgen? 

Hielt die Bundesregierung diese für ausreichend? 

Der Bundesminister des Auswärtigen hat sich in einem Schreiben 
an seine türkische Amtskollegin Ciller für die rasche Umsetzung 
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der von dem türkischen Justizminister angekündigten Maßnah-
men zur Verbesserung der Situation in den türkischen Justizvoll-
zugsanstalten eingesetzt. Die Bundesregierung wird die Entwick-
lung sorgfältig beobachten. Zunächst wird sie den Bericht des 
„Europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter und un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe" aus-

werten. 

3. Auf welche Weise hat sich die Bundesregierung vergewissert, daß an-
gekündigte Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden und nicht nur 
ein taktisches Manöver darstellten? 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß die von der türkischen 
Regierung gemachten Ankündigungen ernst gemeint sind. 

4. Hatte die Bundesregierung Kenntnis von der Einleitung konkreter 
Schritte? 

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. 

5. Welche Erleichterungen wurden zu welchem Zeitpunkt nach Kennt-
nis der Bundesregierung eingeleitet? 

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. 

6. Sind der Bundesregierung die Berichte der türkischen Menschen-
rechtsstiftung, des Zeitgenössischen Rechtsanwältevereins und von 
Amnesty International bekannt, wonach trotz gegenteiliger Ankün-
digung des türkischen Justizministers Sevket Kazan keinerlei Schrit-
te zur Verbesserung der Haftbedingungen eingeleitet wurden? 

Die Bundesregierung hält es für verfrüht, eine abschließende Be-

wertung vorzunehmen. 

7. Wenn ja, welche Schritte hat die Bundesregierung unternommen, um 
eine Verbesserung der Haftbedingungen und damit eine Beendigung 
des Hungerstreiks zu erreichen? 

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. 

8. Wenn nein, welche Informationsquellen dienten der Bundesregie

-

rung zur Einschätzung der Situation in den Haftanstalten? 

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. 

9. Kannte die Bundesregierung die Forderungen der sich im Hunger-
streik befindenden Personen? 

Der Bundesregierung lagen Informationen über die Forderungen 
der Hungerstreikenden vor. 
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10. Welche Position nahm die Bundesregierung zu den einzelnen Forde-
rungen ein? 

Hielt sie diese oder Teile davon für begründet? 

Die Forderungen der Hungerstreikenden richteten sich an die tür-
kischen Staatsorgane. Es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, 
darüber zu entscheiden, ob diese begründet sind. 

11. Ist der Eindruck richtig, daß die Bundesregierung erst nach dem zwei-
ten Todesfall bzw. erst 66 Tage nach Beginn des Hungerstreiks rea-
gierte und hierbei erklärte, sie habe die türkische Regierung über ihre 
Haltung informiert?  

Die Bundesregierung hat sich zu einem Zeitpunkt an die türkische 
Regierung gewandt, der in Würdigung aller Umstände als oppor-
tun angesehen wurde. 

12. Womit begründet die Bundesregierung ihr spätes Reagieren? 

Auf die Antwort zu Frage 11 wird verwiesen. 

13. Sah die Bundesregierung zu einem früheren Zeitpunkt keinen Hand-
lungsbedarf und/oder keine Handlungsmöglichkeit? 

Auf die Antwort zu Frage 11 wird verwiesen. 

14. Wann wurde die türkische Regierung über die Haltung der Bundes-
regierung informiert, und was genau hatte diese zum Inhalt? 

Das Schreiben des Bundesministers Dr. Klaus Kinkel an seine tür-
kische Amtskollegin wurde auf diplomatischem Wege übermittelt. 
Es ist nicht veröffentlicht worden. 

15. Hat die Bundesregierung die türkische Regierung zur Einleitung kon-
kreter Schritte aufgefordert, und wenn ja, zu welchen? 

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. 

16. Gab es zu späteren Zeitpunkten weitere diesbezügliche Kontakte von 
seiten der Bundesregierung? 

Fragen der Menschenrechte stehen regelmäßig auf der Tagesord-
nung deutsch-türkischer Gespräche. 

17. Wenn ja, wann, und welche Initiativen wurden von der Bundesre-
gierung im Verlauf des Hungerstreiks unternommen? 

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. 
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18. Hält die Bundesregierung eine Überprüfung der bei Beendigung des 
Hungerstreiks gemachten Zusagen von seiten der türkischen Regie-
rung für erforderlich? 

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. 

19. Welche Mittel gedenkt die Bundesregierung anzuwenden, falls sie 
von weiteren Menschenrechtsverletzungen in türkischen Haftanstal-
ten in Kenntnis gesetzt wird? 

Die Bundesregierung würdigt bei der Gestaltung ihrer Beziehun-
gen zu ausländischen Staaten, also auch zur Türkei, die Men-

schenrechtslage dort. 


